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Präambel 
 
Dieses Merkblatt enthält Hinweise, die von dem amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer bei 
der Prüfung von Austausch-Fußrastenanlagen zu beachten sind. 
Grundlage ist die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Dieses Merkblatt hat das Ziel, für die Begutachtung von Austausch-Fußrastenanlagen gemäß § 19 
Abs. 2 /3 StVZO oder als Grundlage für die Erstellung von Gutachten zur Erteilung von Allgemeinen 
Betriebserlaubnissen (ABE’sen) nach § 22 StVZO Anforderungen zu definieren und Prüfverfahren 
festzulegen, um damit einheitliche Beurteilungskriterien zu schaffen. 
Anregungen zu dem Merkblatt sind zu richten an den Herausgeber: 
 

Verband der Technischen Überwachungs-Vereine e.V. 
Postfach 10 38 34 

45038 Essen 
 
 

I n h a l t 

 
1 Geltungsbereich 
 
2 Begriffsbestimmungen 
 
3 Allgemeine Anforderungen 
 
4 Besondere Anforderungen 
4.1 Äußere Gestaltung 
4.2 Ort der Anbringung 
4.3 Befestigung 
4.4 Werkstoff 
4.5 Festigkeit 
 
5 Prüfungen 
5.1 Festigkeit der Fußrasten 
5.2 Festigkeit des Fußbremshebels 
5.3 Festigkeit des Fußschalthebels 
 
6 Kennzeichnung 
 
Anlage Inhalt eines Gutachtens für Austausch-Fußrastenanlagen 
 

 
1 Geltungsbereich 

 
Dieses Merkblatt enthält Hinweise für die Begutachtung von Austausch-Fußrastenanlagen, 
die nachträglich an motorisierte Zweiräder (z.B. Kleinkrafträder, Leichtkrafträder, Krafträder) 
angebaut werden. 
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